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Einwohnergemeinde Oberwil i. S. 

 

Einladung zur ordentlichen Einwohnergemeindeversammlung vom Montag, 8. Dezember 

2025, 20.00 Uhr, in der Turnhalle, Oberwil i.S. 

 

Traktanden: 

1.  Betriebsbeitrag Skilift Rossberg AG 2026/2027 

 Referent: Gemeindepräsident Bernhard Gerber 

2.  Budget 2026; Beratung und Genehmigung 

 Referent: Gemeindeverwalter Nils Fiechter 

3.  Finanzplan 2025 – 2030; Kenntnisnahme 

 Referent: Gemeindeverwalter Nils Fiechter 

4. Teilrevision Reglement zur Übertragung von Gemeindeaufgaben (Zusammen-

schluss Gemeindeführungsorgane der Gemeinden Oberwil i.S., Därstetten und 

Erlenbach i.S. zum Regionalen Führungsorgan Niedersimmental per 1. Januar 

2026); Beratung und Beschlussfassung 

Referent: Gemeinderat Dominik Blatti 

5. Sanierung Flachdach Mehrzweckhalle; Abrechnung Verpflichtungskredit 

Referent: Gemeindepräsident Bernhard Gerber 

6. Wiederwahlen Gemeinderat 

Möglichkeit zur Wiederwahl per 1. Januar 2026 

- Lea Stocker, Gemeinderätin 

Referent: Gemeindepräsident Bernhard Gerber 

7. Wiederwahlen Kindergarten- und Volksschulkommission 

Möglichkeit zur Wiederwahl per 1. Januar 2026 

- Bernhard Zbinden, Mitglied 

Referent: Gemeindepräsident Bernhard Gerber 

8. Neuwahlen Rechnungsprüfungskommission 

Neuwahl zweier Mitglieder per 1. Januar 2026 

- 1 freier Sitz aufgrund Amtszeitbeschränkung Andrea Pryhara 

- 1 freier Sitz aufgrund bestehender Vakanz 

Referent: Gemeindepräsident Bernhard Gerber 

9. Orientierungen und Verschiedenes 

 

Die Unterlagen zu den Traktanden Nrn. 1, 2, 3 und 5 liegen 10 Tage, die Unterlagen zum 

Traktandum Nr. 4 30 Tage vor der Versammlung bei der Gemeindeverwaltung Oberwil zur 

Einsichtnahme auf. 

 

Mit Beschwerde können Beschlüsse der Gemeindeversammlung innert 30 Tagen beim Re-

gierungsstatthalteramt Frutigen-Niedersimmental, Amthaus, 3714 Frutigen angefochten 

werden (Art. 63 ff VRPG). Die Verletzung von Verfahrensvorschriften ist an der Versamm-
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lung zu beanstanden (Rügepflicht gemäss Art. 49a Gemeindegesetz). Stimmberechtigt 

sind Schweizer Bürgerinnen und Bürger, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und seit 

3 Monaten in der Gemeinde Oberwil angemeldet sind. Alle Stimmberechtigten sind zu 

dieser Versammlung freundlich eingeladen. 

 

 

 

Namens des Gemeinderats Oberwil i.S. 

 

 

 

 

Nils Fiechter 

Gemeindeverwalter 
 


